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B E K A N N T M A C H U N G 
I. 

 

Haushaltssatzung 

des Amtes Eiderkanal  

für das Haushaltsjahr 2024 

 
Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den  
§§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 
21.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 
 
1.  im Ergebnisplan mit        
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf    4.613.400 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   5.738.400 EUR 
 einem Jahresüberschuss von                    0 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von      1.125.000 EUR 
 
2. im Finanzplan mit 
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf      4.574.400 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf      5.624.300 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf                0 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf     275.000 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 
 
1.  der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und                               
 Investitionsförderungsmaßnahmen auf          0 EUR 
 
2.  der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf      0 EUR 
 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf    2.500.000 EUR 
 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 52,55 Stellen. 
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§ 3 
 
Die Umlagesätze gemäß § 29 des Gesetzes über den Finanzausgleich in 
Schleswig-Holstein (FAG) werden wie folgt festgesetzt:   
                 für die Amtsumlage  
a.) von den Steuerkraftzahlen          

1.) der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftl.  
Betriebe (Grundsteuer A) 

2.) der Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B) 
3.) der Gewerbesteuer             16,5 v. H. 
4.) Zuweisungen des Landes gem. § 31 a FAG    
5.) des Anteils an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer 

 
b.) von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüssel- 
 zuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder 
Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung i. V. m.  
§ 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR. 
 
Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. 
 

§ 5 
 
Auf Grundlage von § 18 Amtsordnung i. V. m. § 20 GemHVO-Doppik werden die in 
der beigefügten Übersicht dargestellten Budgets gebildet. 
 
Osterrönfeld, 21.11.2023 
 
gez. Volquardts 
 
(Hans-Georg Volquardts) 
 Amtsvorsteher 
 
 

II. 
 

Der zu dieser Haushaltssatzung gehörende Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in 
der Amtsverwaltung Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, öffentlich aus. 
Osterrönfeld, 21.11.2023 
 
gez. Volquardts 
 
(Hans-Georg Volquardts) 
 Amtsvorsteher 
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B E K A N N T M A C H U N G 
I. 
 

Haushaltssatzung 

des Schulverbandes im Amt Eiderkanal  

für das Haushaltsjahr 2 0 2 4 

 
Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 14 des Gesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit und § 56 Abs. 2 des Schleswig-Holsteinischen 
Schulgesetzes wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 
28.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 
 
1.  im Ergebnisplan mit         
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf    2.508.600 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   3.057.400 EUR 
 einem Jahresüberschuss von                    0 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von         548.800 EUR 
 
2. im Finanzplan mit          
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf      2.440.600 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf      2.746.400 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf     150.000 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
 Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf            2.229.100 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Es werden festgesetzt: 
 
1.  der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und                               
 Investitionsförderungsmaßnahmen auf                         0 EUR 
 
2.  der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf   0 EUR 
 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf     0 EUR 
  
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 12.92 Stellen. 
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§ 3 

 
Die Schulverbandsumlage beträgt 1.882.699,99 EUR. 
 
Die allgemeine Schulverbandsumlage in Höhe von 1.670.700,00 EUR wird nach der 
durchschnittlichen Zahl der Schulkinder der vergangenen drei Jahre wie folgt verteilt: 
 
1. Gemeinde Bovenau  117.777,81 EUR 
2. Gemeinde Haßmoor    21.810,70 EUR 
3. Gemeinde Ostenfeld    95.967,10 EUR 
4. Gemeinde Osterrönfeld  530.000,13 EUR 
5. Gemeinde Rade/R.    43.621,41 EUR 
6. Gemeinde Schacht-Audorf 724.115,40 EUR 
7. Gemeinde Schülldorf  137.407,44 EUR 
Summe:           1.670.700,00 EUR 
 
Die Schulverbandsumlage für den Kapitaldienst für den Ersatzneubau an der Grund- 
und Gemeinschaftsschule in Schacht-Audorf in Höhe von 212.000,00 EUR für 2023 
wird nach der durchschnittlichen Zahl der Schulkinder der vergangenen drei Jahre 
wie folgt verteilt:   
 
1. Gemeinde Bovenau    14.945,17 EUR 
2. Gemeinde Haßmoor      2.767,62 EUR 
3. Gemeinde Ostenfeld    12.177,55 EUR 
4. Gemeinde Osterrönfeld    67.253,26 EUR 
5. Gemeinde Rade/R.      5.535,25 EUR 
6. Gemeinde Schacht-Audorf   91.885,12 EUR 
7. Gemeinde Schülldorf    17.436,03 EUR 
Summe:              212.000,00 EUR 
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§ 4 

 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder 
Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 
Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR. 
 

§ 5 
 

Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht 
dargestellten Budgets gebildet. 
 
Osterrönfeld, 28.11.2023 
 
 
gez. Ambrock 
 
(Daniel Ambrock) 
Schulverbandsvorsteher 

II. 
 

Der zu dieser Haushaltssatzung gehörende Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in 
der Amtsverwaltung Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, öffentlich aus. 
Osterrönfeld, 28.11.2023 
 
 
gez. Ambrock 
 
(Daniel Ambrock) 
Schulverbandsvorsteher 
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B E K A N N T M A C H U N G 
I. 
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 
 

d e r 
Gemeinde Bovenau 

 
für das Haushaltsjahr   2 0 2 4 

 

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewer-
besteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2023 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit  
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 3.667.200 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.767.000 EUR 
 einem Jahresüberschuss von 0 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von 1.099.800 EUR 
   
2. im Finanzplan mit  
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit auf 
 

3.628.200 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit auf 
 

4.479.100 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 
 

1.060.000 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 
 

1.238.400 EUR 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und  

Investitionsförderungsmaßnahmen auf   
 

0 EUR 
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf  0 EUR 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,73 Stellen 
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§ 3 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer  
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350  v. H. 
 
 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350  v. H. 

2. Gewerbesteuer 350  v. H. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bür-
germeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 
10.000,00 EUR. 
 
Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 
 
 

§ 5 
 
Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht darge-
stellten Budgets gebildet. 
 
 
Bovenau, 05.12.2023 
 
 
gez. Ambrock  
 
(Daniel Ambrock) 
 Bürgermeister 
 

II. 
 

Der zu dieser Haushaltssatzung gehörende Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der 
Amtsverwaltung Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, öffentlich aus. 
Osterrönfeld, 05.12.2023 
 
 
gez. Ambrock  
 
(Daniel Ambrock) 
 Bürgermeister 
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B E K A N N T M A C H U N G 
I. 
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 
 

d e r 
 

Gemeinde Ostenfeld / R. 
 

für das Haushaltsjahr   2 0 2 4 
 
 
 

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 
Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.11.2023 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit  
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.336.500 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.420.700 EUR 
 einem Jahresüberschuss von 0 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von 84.200 EUR 
   
2. im Finanzplan mit  
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit auf 
 

1.312.000 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit auf 
 

1.323.000 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 
 

300.000 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 
 

888.700 EUR 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und  

Investitionsförderungsmaßnahmen auf   
 

0 EUR 
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf  0 EUR 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,78 Stellen 
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§ 3 
 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer  
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320  v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340  v. H. 
2. Gewerbesteuer 340  v. H. 

 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der 
Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 
5.000,00 EUR. 
 
Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 
 
 

§ 5 
 
Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht 
dargestellten Budgets gebildet. 
 
 
 
Ostenfeld / R., 27.11.2023 
 
gez. Haupt 
 
(Wilhelm Haupt) 
Bürgermeister 

 
 

II. 
 

Der zu dieser Haushaltssatzung gehörende Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der 
Amtsverwaltung Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, öffentlich aus. 
 
Osterrönfeld, 27.11.2023 
 
 
gez. Haupt 
 
(Wilhelm Haupt) 
 Bürgermeister 
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